




R
ev

. 1
50

20
4

Wohngebäudeversicherung

Erläuterungen zu den Leistungspunkten
Wir wollen, dass Sie verstehen, was Ihnen ein Tarif bieten kann. Denn viele 
Begriffe aus der Versicherungswelt können für einen Kunden verwirrend sein 
und zu Missverständnissen führen. Auf den nachstehenden Seiten beschrei-
ben wir daher die einzelnen Leistungspunkte rund um die Wohngebäudever-
sicherung etwas anschaulicher. Wenn trotzdem noch Fragen offen bleiben 
sollten, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. 
Wir sind als Ihr Ansprechpartner für alle Bereiche der Vorsorge sehr gerne für Sie da!

Unterversicherungsverzicht
Die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme entspricht der maximalen Entschädigung im Totalschadenfall. Daher sollte die Versi-
cherungssumme auch dem tatsächlichen Wert Ihres Wohngebäudes inklusive aller Nebengebäude (z.B. Garage) entsprechen. Ist der 
tatsächliche Wert des Gebäudes jedoch größer als die vereinbarte Versicherungssumme, spricht man von einer Unterversicherung. Diese 
Unterversicherung wird dann im Schadenfall entsprechend anteilig auf die Schadenzahlung angerechnet. Ein Beispiel hierzu: Die Versiche-
rungssumme wurde mit 200.000 Euro vereinbart. Der tatsächliche Neuwert des Gebäudes beträgt 400.000 Euro. Die Versicherungssumme 
beträgt also nur die Hälfte der eigentlich benötigten Versicherungssumme. Damit wird auch jeder Schaden nur zur Hälfte erstattet. Ein Scha-
den in Höhe von 15.000 Euro wird also nur mit 7.500 Euro erstattet. Um die Folgen dieser �Fehleinschätzung der Versicherungssumme� zu 
vermeiden, kann mit dem Versicherer unter bestimmten Voraussetzungen ein Unterversicherungsverzicht vereinbart werden. Dann verzichtet 
der Versicherer auf die Prüfung der Höhe der Unterversicherung.

Grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls
Wurde ein Schaden durch Sie (mit-)verursacht, prüft der Versicherer, ob Sie evtl. grob fahrlässig gehandelt haben. Dies kann z.B. der Fall 
sein, wenn ein brennender Adventskranz längere Zeit unbeobachtet bleibt und daraufhin das Gebäude ausbrennt. Aber auch wenn eine 
Badewanne überläuft, weil Sie wegen eines Telefonates vergessen das Wasser wieder abzudrehen. Oder auch wenn Fenster geöffnet sind, 
aber das Haus verlassen wurde und so ein �erleichterter Einbruch� ermöglicht wird. Wenn dies der Fall ist, kann der Versicherer die Leistung 
entsprechend der Schwere des Verschuldens anteilig kürzen. Ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt und in welcher Höhe eine Kürzung durch den 
Versicherer möglich ist, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Verzichtet der Versicherer auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer nur noch wegen vorsätzlicher Herbeiführung des Versicherungsfalles die Leistung verweigern. 

Grob fahrlässige Verletzung von Obliegenheiten
Versicherer kalkulieren ihre Tarife nach der Berechenbarkeit eines Schadensrisikos. ̃ ndern sich die Rahmenbedingungen, ändert sich auch 
das Risiko. Damit der Versicherer jederzeit über die Risikohöhe informiert bleibt, werden mit dem Versicherungsnehmer sogenannte 
Obliegenheiten vereinbart. In der Wohngebäudeversicherung sind dies z.B. Anzeigep�ichten (z.B. wenn am Gebäude Baumaßnahmen 
durchgeführt werden in deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird, wodurch die Gefahr eines Sturmschadens steigt), 
Sicherheitsvorschriften (z.B. in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häu�g zu kontrollieren) 
oder auch Verhaltensvorschriften im Schadenfall (z.B. für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen usw.). Ein Verstoß gegen 
derartige Obliegenheiten kann zur Kündigung und/oder Leistungsfreiheit des Versicherers führen, sofern der Verstoß grob fahrlässig erfolgt 
ist. Verzichtet der Versicherer auf dieses Recht, kann nur eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung zur Leistungsfreiheit und/oder Kündigung 
führen.

Opfer einer polizeilich angezeigten Straftat
Egal ob es sich um eine Sachbeschädigung, einen Diebstahl, Vandalismus oder eine andere Straftat handelt: Wird dadurch ihr Gebäude 
zerstört, beschädigt oder kommen Gebäudebestandteile abhanden, können Sie vom Versicherer eine Leistung verlangen. So ist z.B. der 
Diebstahl der Kupfer-Dachrinnen, oder auch Vandalismus an Halloween mitversichert. Für diese sehr weitreichende Klausel ist es jedoch 
unbedingt notwendig, dass Sie die Straftat polizeilich anzeigen! Die bloße Behauptung gegenüber dem Versicherer ist nicht ausreichend!

Schäden durch Graf�ti
Für die einen sind Graf�ti Kunst, für andere nur ärgerliche Schmierereien. Wenn Ihre Fassade mit einem solchen �Kunstwerk� besprüht 
wurde, zahlt die Versicherung für die Beseitigung. Zwar gibt es bereits spezielle Wandfarben auf denen Graf�ti schlecht haftet, aber diese 
sind sehr teuer und technisch noch nicht vollständig ausgereift. Auch werden leider immer wieder auch Fensterscheiben beschmiert. Ein 
weiteres Problem ist, dass die �Künstler� in den allermeisten Fällen nicht auf�ndbar sind und damit nicht haftbar gemacht werden können. 
Übrigens kann für Vermieter ein weiterer �nanzieller Verlust entstehen. Denn wenn die Schmierereien nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist entfernt werden, können die Mieter sogar die Mietzahlungen kürzen.

Unbenannte Gefahren
Die Klausel �unbenannte Gefahren� bietet Versicherungsschutz, wenn das Gebäude durch ein unvorhersehbares Schadenereignis zerstört 
oder beschädigt wird (Sachschaden). Unvorhergesehen sind Schadenereignisse, die Sie weder vorhergesehen haben noch hätten vorherse-
hen müssen. Über die zusätzliche Absicherung der unbenannten Gefahren verfügen Sie also über zusätzlichen Versicherungsschutz für all 
das, was nicht zu den üblicherweise versicherten Gefahren (Brand, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Elementarschäden) zählt. Nicht versichert 
sind ausschließlich die in den Bedingungen genannten Ausschlüsse. Übliche Ausschlüsse sind, z.B. Schäden durch Abnutzung, Verschleiß, 
Alterung, Verfall, Verfügungen hoher Hand (Maßnahmen der Staatsgewalt, wie z.B. Beschlagnahme), usw.
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Wohngebäudeversicherung
Neuwerterstattung auch wenn kein Wiederaufbau erfolgt
Generell haben Sie nach einem Totalschaden (z.B. nach einem Feuer) nur Anspruch auf die Neuwerterstattung, wenn die tatsächlich 
beschädigte Sache (z.B. ein selbstgenutztes Wohngebäude) in gleicher Art und Güte innerhalb eines bestimmten Zeitraumes wieder an 
der gleichen Stelle aufgebaut wird. Andernfalls bleibt nur der Anspruch auf die Zeitwertentschädigung. Wenn Sie kein Haus mehr bauen 
möchten oder ein hochwertigeres Haus mit einer anderen Nutzung (z.B. als Wohn- und Geschäftsgebäude) bauen möchten, wird ohne die 
Klausel nur der Zeitwert des Gebäudes erstattet.

Mietausfall
Für Vermieter kann ein Leitungswasserschaden, ein Sturm oder auch ein Brand sehr schnell dazu führen, dass vermieteten Wohnungen 
zeitweise nicht mehr bewohnbar sind. Bis die Schadenursache behoben ist, müssen Mieter auch keine Miete zahlen. Ziehen sich Aufräum-
arbeiten nach einem Sturm hin, oder verzieht sich der Geruch nach einem Brand über längere Zeit nicht, drohen dem Vermieter große 
�nanzielle Verluste. Mit der Klausel �Mietausfall� können Sie diese �nanzielle Lücke schließen.

Unterbringungskosten im versicherten Schadenfall
Was für den Mieter gilt, kann auch Ihre eigenen vier Wände betreffen: Ein Wohngebäudeschaden kann dazu führen, dass Ihre eigene 
Wohnung für mehrere Wochen nicht bewohnbar ist und Sie sich im Hotel einquartieren müssen. Die Möglichkeit bei Freunden, Bekannten 
oder Nachbarn unterzukommen ist zwar in der Theorie oft gegeben, in der Praxis nagt dies jedoch oft am Nervenkostüm aller Beteiligten. 
Wesentlich besser lassen sich die nötigen Aufräumarbeiten in Ruhe in einem Hotel oder einer Pension planen � vor allem wenn diese 
Kosten dann vom Versicherer übernommen werden.

Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- u. Schutzkosten
Aufräumungskosten und Abbruchkosten sind ein wesentlicher Teil der Gebäudeversicherung. Denn neben den eigentlichen Aufräumungs- 
und Abbruchkosten ist auch die Entsorgung des Schuttes mitversichert. Der fällt besonders nach einem Brand unter die Rubrik �Sonder-
müll� und verursacht erhebliche Kosten. Bewegungs- und Schutzkosten entstehen immer dann, wenn Sachen zum Zweck der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. Hierunter fallen z.B. die Kosten für die Demontage 
einer Einbauküche, um an die schadhafte Stelle eines Rohres zu gelangen. 

Sonstiges weiteres Grundstückszubehör/-bestandteile
Klingel- und Briefkastenanlagen, Müllboxen sowie Terrassen, Carports, Gewächs- und 
Gartenhäuser, Hundehütten, Hof- und Gehwegbefestigungen fallen unter den Posten 
�sonstige/s, weitere/s Grundstückszubehör/-bestandteile. Diese Dinge sind über die 
Gebäudeversicherung normalerweise nicht versichert, da sie auf dem Grundstück ste-
hen und nicht im Haus untergebracht sind. Da die oben genannten Positionen jedoch 
regelmäßig in keiner anderen Versicherung (z.B. Hausratversicherung) mitversichert 
sind, ermöglichen einige Versicherer den Einschluss in die Wohngebäudeversicherung. 
Oftmals sind hier die Leistungen auf eine prozentuale Grenze � ausgehend von der 
Versicherungssumme � beschränkt.

Anpassung an neue Bedingungen (Leistungsverbesserungen)
Die Versicherungskonzepte in der Wohngebäudeversicherung werden ständig überarbeitet. In regelmäßigen Abständen werden neue, 
verbesserte Produkte entwickelt. Damit Sie beim gewählten Versicherer immer über aktuellsten Tarif besitzen, können oft automatische 
Leistungs-Upgrades vereinbart werden. So entsteht im Schadenfall kein ̃ rger darüber, dass mal ein Schaden nur im neuen Tarif versichert 
ist und man den Vertrag nicht selbstständig aktualisiert hat.

Feuerrohbauversicherung
Bereits ab Baubeginn ist es wichtig, dass Ihr im Bau be�ndliches Wohngebäude gegen Brand, Blitzschlag oder Explosion versichert ist. Dies 
kann auch über eine Bauleistungsversicherung abgesichert werden, allerdings ist dort dann � im Gegensatz zu Feuerrohbauversicherung 
� ein gesonderter Beitrag nötig. Versichert gilt der Betrag der aufgewendet werden muss, um das Gebäude, so wie es geplant war, wieder 
errichten zu können. Wenn z.B. bei einem Schaden durch Blitzschlag der Dachstuhl ausbrennt und das Löschwasser zu Feuchtigkeits-
schäden führt, muss das im Bau be�ndliche Haus abgerissen und neu aufgebaut werden. Die Feuerrohbauversicherung ersetzt sämtliche 
anfallenden Kosten. Die Feuerrohbauversicherung gilt ab Baubeginn beitragsfrei und geht ab Fertigstellung/Einzug in das Haus in eine 
normale (beitragsp�ichtige) Wohngebäudeversicherung über. Einige wenige Versicherer bieten die beitragsfreie Rohbauversicherung auch 
für Schäden durch Leitungswasser und Sturm an.

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit
Damit Sie im Schadenfall Versicherungsschutz genießen und einen entstandenen Schaden ersetzt bekommen, muss natürlich die Prämie 
Ihres Vertrages bezahlt. Wenn Sie unverschuldet arbeitslos werden und daher aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage sind Ihre 
Gebäudeversicherung aufrecht zu erhalten, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Gerade in der dann wirtschaftlich angespannten 
Situation ist ein Schaden am Gebäude �nanziell extrem schwierig zu beheben. Viele Schäden verursachen jedoch noch wesentlich höhere 
Kosten, wenn sie nicht rasch behoben werden. Aus diesem Grund sollte gerade im Fall der Arbeitslosigkeit Versicherungsschutz bestehen. 
Die Beitragsbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit muss beim Versicherer beantragt werden und ist meist auf einen bestimmten 
Zeitraum begrenzt.
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